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Bekanntmachung.
Es wird hiermit in Erinnerung gebracht , daß

von den im Gebiet des vormaligen HerzogthumsK uansässigen Buchhändlern und Buchdruckerei-rn je ein Exemplar ihrer Verlagswerke und
der 'in ihren Druckereien hcraestellten Drucksachen
Mt die hiesige Bibliothek abzuliesern ist . Inbegriffen
?nd hierbei alle periodisch erscheinenden Schriften,
insbesondere alle Zeitungen . Ausgeschlossen sind
Keschästspapicrc und ähnliche Drucksachen.

Wiesbaden , 7 . Juni 1901.
Der Regierungs -Präsident . Wrntzel.

Bekanntmachung.
Freitag , den 26 . Juli 1901,!

Nachmittags 4 Uhr , wird das der Nach¬
laßmasse Karl Pithan Hülsenbeck!
in Wiesbaden gehörige dreistöckige!
Wohnhaus nebst Hofraum , belegen
au der Lanzstraße zwischen Philipp Bester
beiderseits , taxirt zu 50,000 Mk ., im Gerichts-
gebände , Zimmer 98 , zwangsweise öffentlich
versteigert . '? ■ P252

Wiesbaden , den 13. Juni 1901.
Königliches Amtsgericht 12.

* i Bekanntmachung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kennt » ,tz

gebracht:
») daß da ? Gesetz, betreffend Versorgung der
" Kriegsinvalide « und der Kriegshinter¬

bliebenen vom 81. Mai 1901 sich nur
auf diejenigen Invaliden bezieht , bei welchen
Kriegsinvalidität anerkannt ist;

h) daß Empfänger von Unterstützungen aus
Grund des Allerhöchsten Gnadenerlasses
{amt 22 . Juli 1881 und Empfänger von
Beieranendeihülfen auf Grund des Gesetzes
bom 23 . Mai 1895 von diesem Gesetz nichtKtroffen werden;ß die auf Grund diese« Gesetzes zu
gewährenden Pensions - Zuschüsse zur
An " ' 'Weisung kommen werden » ohne
daß es eines Antrags der Betrrsfenden
bedarf , daß Kriegsinvaliden baldigst
de » Militärpatz einzureiche « haben;

i ) daß diejenigen Ganzinvaliden , deren jähr-
- liches Gesammt -Einkommcn — aus

den Jnvalidengebührnissen und sonstigen
'ünitlichen . sowie privaten Einnahmen an
baarem Gelbe und au « andcrweiten Ein¬
künften , wie Naturalbezüge , Wohnung u . A.
nach dem durchschnittlichen Geldwerthe
berechnet — nicht den Betrag von
600 Mark erreicht , bei dem Bezirks-
Feldwebel unter Angabe ihrer Einkommens-
Verhältnisse die Bewilligung einer Alters-
znlage beantragen können , sobald sie das
55 . Lebensjahr vollendet haben , oder wenn
sie vor diesem Zeitpunkte dauernd völlig
erwerbsunfähig geworden sind . *

Wiesbaden , den 17 . Juni 1901.
Königliches Bczirks -Commando.

von Bolschwing,
Oberstleutnant und Commandeur.

i Bekanntmachung.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kcnntniß

«bracht , daß die Unterzeichnete Kaffe am 18 . und
23. jede » Monats und , wenn einer dieser Tage
ans einen Sonn - oder Feiertag fällt , an dem
diesem vorhergehenden Werktage , ferner an den
beiden letzten Werktagen eines jeden Monats , sowie
am Geburtstag « Sr . Majestät der Kaisers für
das Publikum geschloffen ist.

Am 1. und 2 . jeden Monats können wegen
des starken Verkehrs infolge Pensionszahlungen pp.
bei der Kasse keinerlei Einzahlmigen gemacht werden.

Die Kassenstundrn dauern von 8 — 13 Uhr
Vormittags . *

Wiesbaden , den 14 . Juni 1901.
Königliche Kreiskaffe . Kirsten.

, : .z  Bekanntmachung.

Von beachtenswerther Seite ist darauf yin-
gewiefen worden , daß die auf den Straßen rc.
feilgehaltenen Mineralwässer , wie Selterser , Soda-
Wasser n . a . mehr , an die Abnehmer eiskalt der.
abfolgt werden , und daß der Genuß so kalten
Wassers , der schon in normalen Zeiten leicht ernste
Verdaniingsstörungen von längerer Dauer nach
sich ziehe, in der gegenwärtigen Jahreszeit die
Neigung zu derartigen Erkrankungen befördert.
Ans Veranlassung des Herrn Ministers der geist¬
lichen , Unterrichts - und Mediciitalaugelegeitheiten
werden die Verkäufer von Mineralwässern im
Ausschank angewiesen werden , das Getränk ferner¬
hin nur in einem der Trinkwasscrtemperatur ent¬
sprechenden Wärmegrade von 10 ' 6 . abzugebrn . ,

Es wird das Publikum daher vor dem Genuß
eiskalter Getränke überhaupt , insbesondere aber
solcher Mineralwäffer gewarnt.

Wiesbaden , de» 1. Juni 1901.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz V. Ratibor

UM Bekanntmachung.
Interessenten werden hiermit ausdrücklich da¬

raus hiugewieseii , daß sic bezüglich der Ausstellung
und Verlvei '.duug von Acetylengasapparaten von
den Lieferanten Gewähr für die richtige Aus-
führung und Aufstellung dieser Apparate ver¬
langen müssen . ~

Wiesbaden , den 21 . Mai 1901.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz V. Ratibor.

Bekanntmachung.
Nach h 3 des Reichsgcsetzes betreffend den

Verkehr mit Wein , weinhaltige » und wein¬
ähnlichen Getränken vom 24 . v. Mts . (Reichs-
Gesetzblatt Seite 175 und slgde .) ist verboten die
gewerbsmäßige Herstellung oder Nachahmung von
Wein unter Verwendung

1 . eine « Aufgusses von Zuckerwaffer oder
Wasser auf Trauben , Traubenmaische oder
ganz oder theilweise entmostete Trauben,
jedoch ist der Zusatz wässeriger Znckerlösung
zur vollen Nothweintraubenmaische zu dem
im 8 2 Nr . 4 angegebenen Zwecke mit den
dort bezeichneten Beschränkungen behuss
Herstellung von Rothwein gestattet;

2 . eines Aufgusses von Zuckerwaffer auf Hefen;
3 . von getrockneten Früchten (auch in Aus¬

zügen oder Abkochungen ) oder eingedickten
Moststoffcn , .unbeschadet der Verwendung
bei der Herstellung von solchen Getränken,
welche als Dessertweine (Süd -, Süßtoeine)
ausländischen Ursprunges in den Verkehr
kommen . Betriebe , in welchen eine derartige
Verwendung ftattsindcn soll , sind von dem
Inhaber vor dem Beginne des Geschäfts¬
betriebes der zuständigen Behörde anzii-
zeigen;

4 . von anderen als den im 8 2 Nr . 4 be¬
zeichneten Süßstoffen , insbesondere von
Saccharin , Dulcin odcr sonstigen künstliche»
Süßstoffen;

5. von Säuren , säurehaltigen Stoffen , ins¬
besondere von Weinstein und Weinsäure,
von Bouquetstoffen , künstlichen Moststoffen
oder Essenzen , unbeschadet der Verwendung
aromatischer oder arzneilicher Stoffe bei
der Herstellung von solchen Weinen , welche
als landesübliche Gewürzgetränke oder als
Arzneimittel unter den hierfür gebräuch¬
lichen Bezeichnungen ( Wermuthwein . Mai-
Wein , Pepstnwein , Chinawein und ber
gleichen ) in den Verkehr kommen;

6 . von Odstmost und Obstwri », von Gummi
oder anderen Stoffen , durch welche der
Ertractgehalt erhöht wird , jedoch unbe¬
schadet der Bestimmungen im 8 3 Nr . 1,3,4.

Getränke , welche den vorstehenden Vorschriften
zuwider oder unter Verwendung eines nach 8 2
Nr . 4 nicht gestatteten Zusatzes hergestellt sind,
dürsrn weder feilgehalten , noch verkauft werden.
Dies gilt auch dann , wenn die Herstellung nicht
gewerbsmäßig erfolgt ist.

Die Verwerthung von Trestern , Rosinen und
Corinthen in der Branntweinbrennerei wird durch
die Bestimmungen des Abs . 1 nicht berührt ; jedoch
unterliegt sie der Kontrolle der Steuerbehörden.

Nach 8 22 a . a . O . findet die Vorschrift im
8 3 Abs . 2 des vorerwähnten Gesetzes auf Getränke,
welche den Vorschriften des § 3 zuwider oder unter
Verwendung eines nach § 2 Nr . 4 als übermäßig
zu erachtenden Zusatzes wässeriger Zuckerlösung
bereits bei Verkündigung de» Gesetzes — 29 . Mai
d . Js . — hergestellt waren und innerhalb eines
Monats nach diesem Zeitpunkte der zuständigen
Behörde angemeldet worden sind , bis zum 1. Okto¬
ber 1902 keine Anwendung , sofern die Belriebr-
gefäße mit entsprechenden Kennzeichen amtlich ver¬
sehen worden stnd und die Getränke unter einer
ihrer Beschaffenheit erkennbar machenden oder einer
anderweiten , sic von Wein unterscheidenden Be-

Polizei -Berordnnng,
betreffend die Abänderung der Polizei -Verordnung
über den Verkehr mit Milch vom 28 . 'November 18 ö9.

Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
theileu , sowie der §8 113 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Landes - Verwaltung vom
30 . Juli 1883 wird mit Zustinimung des Gemeinde'
raths für den PolizeibezirkWiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Die 88 2. Absatz 1 , 7 und 9 Absatz 1 der
Polizei -Verordnung über den Verkehr mit Milch
vom 28 . November 1889 erhalten vom 1. Juni 1890
ab die aus dem nachstehenden Neuabdrucke dieser
Verordnung ersichtliche abgeänderte Fassung:

8 1.

zeichnuiig (Tresterwein , Hefenwein , Rofinenwem,
Knnstwein od . dgl .) stilgehalten oder verkauft werden.

Diejenigen , welche sich dje in dieser Uebergangs-
bestimniung enthaltene Vergünstigung sichern wollen,
werden hierdurch aufgeforoert , innerhalb der vor¬
stehend angegebenen Frist die betreffenden Getränke
genau nach Menge . Beschaffenheit , Ort und Art
der Aufbewahrung bei der Polizci -Direction anzu-
mclden.

Wiesbaden » den 17. Juni 1901.
Der Pol izei -Präsident . K . Prinz v . Ratibo r.

Bekanntmachung.
Auszug aus de« Stratzenpottzei -Verord¬
nung iür die Stadt Wiesbaden vom1«. September isvv.

„ <• § 2 . Ziffer 2.
Da » Anbieter ! oder Anpreijen von Verkaufs

gegenständen durch überlaute « Rufen oder i»
anderer geräuschvoller Weise (z. B . mittelst heftige»
oder anhaltenden Schelle »«, Hornblasen », Pfeifens)
ist verboten.

V Ziffer 3.
Ferner ist das Feilbieten von Blumen , Bildern,

Spielwaareu , Obst , Eßwaaren,Getränken , Cigarren,
Anfichtspostkarten und derartigen Verkaufsgegen-
ständeii auf öffentlichen Straße », außer auf feste»
von der Königlichen Polizei -Direction genehmigte»
Standplätzen , untersagt.

Ziff - r 4.
Zur öffentlichen Straße werden hier , wie überall

in dieser Verordnung , auch die öffentlichen Plätze,
Wege , Brücken (soweit dieselben nicht der Land-
straßenpolizei odcr dem Feldschutze unterstehen)
und Durchgänge , sowie solche im Privateigenthum
stehenden Straßen und Wege , in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr stattfindct , endlich auch
die vor der Straßenfront der Häuser belegenen
Treppen und Rampen gerechnet.

Auf vorstehende Bestimmungen wird hiermit
ausdrücklich hiugewieseii und bemerkt , daß hiernach
auch da « Feilbietcn , bezw. der Verkauf von
„Fruchteis und Backwaaren " auf öffentlichen
Straßen , außer aus feste « von hier au » genehmigte»
Standplätzen , untersagt ist. *
Der Polizei -Präsident . « . Prinz p . Ratibor

Milchverkäufer dürfen die Milch nur i» solchen
Gefäßen aufbewahren , in welchen dieselbe keine
fremdartigen Stoffe aufnehmen kann . Gesöffe aus
Kupfer , Messing oder Zink , Tbongesäße mit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gefäße mit bleihaltiger
Email sind zu dem gedachten Zwecke nicht gestattet.

8 2.
Al « Transportgefäße für die Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne , ferner Weißblech-
oder Glasgefäße , als Meßgefäße nur Weißblech-
maße verwendet werden . Die Transport - und
Meßgefäße , mit Ausnahme der Glasgefäße,
müssen so weite Oeffnungen haben , daß sie bcquen,
mit der Hand gereinigt werden können.

Die an den Transportgesäßen etwa vor¬
handenen Zapskrahnen dürfen nur aus Holz , Kupser
oder Messing bestehen . Bei Zapskrahnen ans
Kupfer oder Messing muß durch eine gut deckende
Zimischicht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sein.

8 3.
!u dem Transporte der Milch » ach und in

der Stadt , soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt , dürfen nur mit einem steis sauber
zu haltenden Lack - oderOelfarbenanstrich versehene
Fuhrwerke benutzt werden . Die Milchgesäße müssen
aus dem Fuhrwerke in eineni von allen Seiten ge¬
schlossenen, mit Zink ausgeschlagenen Raum uuter-
gebracht sein , in welchem sie vor dem Einfluß der
Witterung und vor Verniireinigungeu ans der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

In dem für die Mikchgesätze bestimmten Raume
darf außer den zur Benutzung bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Maßen nichts Anderes
uutergebracht sein.

8 1.
Sogenanntes Gespül , Küchenabfälle und andere

faulige oder leicht faulende Gegenstände dürfen auf
dem Milchwagen nur vollkommen abgesondert , und
auch überhaupt nur dann mitgeführt werden , wenn
sie sich in Gefäßen mit dicht schließende » Deckelt,
befinden.

Diese Gefäße sind nach jedesmaliger Füllung
wieder dicht zu schließen und von etwa außen
ihnen anhaftendem Schmutz oder Theilen des
Inhalts sofort zu reinigen.

§5.
Die Milchgefäßräume des Wagens müssen

ebenso wie die zum Einstellen der Milchflaschen
dienenden Fachkasten und Flaschenkörbe täglich
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 «.
Milchgefäße dürfen auf Straßen over l» Hau?

sturen , Höfen und Thorfahrten nicht ohne Aufsicht
ausgestellt werden.

8 7-
Aus Hanshaltnngen , in welchen sich an

Cholera . Pocken , Typhus , Flccksieber . Scharlach
oder Diphtheritis Erkrankte befinden , darf Milch
s» lange nicht in den Handel gebracht werden,
bis eine Bescheinigung des zuständigen
KreiSphqfikus darüber beigebracht ist , daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person aus der Haushaltung entsernt ist,
und daß eine vollständige DeSinseetion der
Wohnrannie , sowie der i « der Milchwirth-
schast zur Benutzung kommenden Gegen¬
stände stattgesnnden hat . ^ M

Die Polizei -Direction kann den Berkaus
von Milch auS solchen Grundstücken ver¬
bleien , ans welchen gesundheitsschädliche
Zustände herrschen , welche nach dem Gut¬
achten des zuständigen « reisphyflkus an¬
steckende Krankheiten hervor,urufen ge¬
eignet find » . .

Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden
aus Ortschaften , in welchen eine der im Absatz 1
erwähnten Krankheiten epidemisch austritt , ist so
langt verboten, bis der zuständige Kreis-
phyfikns bescheinigt hat , dast die Epidemie
erloschen ist.

8 8.
Vcrkausslädcn und andere Räume , welche zur

Aufbewahrung der Milch bestimmt sind , müssen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüstet werden.
Sie dürfen in keinem Fall als Schlaf-
Krankenzimmer benutzt werden . , .

Die Milchgefäßc dürfen nicht offen ausgestellt
werden , und es darf znm Reinigen derselben nura  reine»und abgekochte»Wasser zur Ver-ung komme » .

8 9.
Die Verkäuser von Milch st»»d ver-

pstichtet , die von ihne « seil gehaltenen
Milchsorte « entweder als „ volle Milch

1904 .

oder als „ Rahm " ausdrücklich zu bezeichnen
und die für jede Sorte vestimutten Milch-
gefäße durch eine entsprechende dentliche
und nicht abnehmbare Aufschrift zu kcn « -
zeichnen.

Die zum Verknuse gebrachte «volle Milch'
muß eine » Fettgehalt von ruinbefteus3 haben.
Milch von einem geringeren Fettgehalte darf ebenso
wie die abgerahmte Mich nur unter der Bezeich-
nung . Magermilch " feilgehalten oder verkauft
werden . 1

Werden geschloffene Milchwaaen i » Gebrauch
genommen , so ist die betr . Ansschmt ank dicken
an den betr . Krahne » anzubringeu.

8 io.
Bittere , schleimige , blaue ooer roige Mlliv,

sowie die Milch von Kühen , die an Maul - und
Klauenseuche , Perljucht , Pocken , Gelbsucht , Rausch-
brand , an Krankheiten des Eutcrs , säuliger Gebär-
mutteientzündttng , Pyämie , Septicämie , Ver-
gistungen , Milzbrand oder Tollwnth leiden , darf
weder feilgehalten noch verkauft werden.

Ebenso ist das Feilhalten oder Verkansen vor
Milch , welche kurz vor oder innerhalb 10 Tagen
nach dem Kalben gewonnen -wird , verboten.

8 11*
Zusätze von Stoffen , welche die Haltbarkeit

der Milch ' befördern sollen , .wie Rettrou . Borsäure'
Salicylsäure sind verboten.

8 12-
Sofern nicht nach anderen Gesehen und Ver-

ordittingen , insbesondere nach dem Nahrnngsmittel-
gesetze vom 14 . Mai 1879 , eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, werden Uebertretungen dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von 3 bis 30 Mk . oder
mit verhältnißmäßiger Hast geahndet . J *

Wiesbaden , den 8 . Mai 1880.
Der Polizei -Präsident , v . Rheiribaven«

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden » den 15 . März 1901.

Der Polizei -Präsident , v . Ratibor.

Bekanntmachung,
betreffend den Tarif für Droschken mit

Fahr Preis -Anzeiger « .
Mit Ztistimntung des Magistrats treten cm

Stelle der in dem im Rheinischen Kurier Na . 82,
Morgen -Nusgabe v. 24 . März I960 veröffentlichten
Tarif für Droscht - , t mit Fahrpreis-
Anzeigern aufgeführten einmaligen Zuschläge,
folgende Zuschläge vom 15 . 'April d . I . av
in Kraft : .. .

Au einmaligen Zuschlägen wird unabhängig
von der jeweilig eingestellte » Taxe erhoben:

Fahrt von den Bahuhöfei » . Mk . — .25
b . Für jedes größere Stück Ge¬

päck oder für schwerer als 10 kg
wiegendes kleines Reisegepäck . .
Für Nachtfahrten.
Für Hin - « . Rückfahrt nach:

— .25
— .50

1. den zur Gemarkung Sonnen
berg gehörigen , an Sonnen-
bergerstraße belegen«» Land¬
häusern bis in Höhe der Villa
Ltibenburg , etnschließlich der
letzteren . . . . . . . .
Sonnenberg . . . . . . .
Biebrich . . . . . . . .
Griechische Kapelle . . . .
Neroberg.
Leichtweishöhle .
Fischziichtanstalt.
Fasanerie . . . . . . . .
Neuer Friedhof.
Schießhallen . .
Hos Geisberg.
Wilhelmshohe bei Sonnenb - rg
Bierstadter Warte.
Rambach.
Dotzheimer Bahnhof . . . .
Dotzheim.
Clarenthal.
Erbendes »! .
Schierstein.
Bahnholz , Hotel , Restaurant
und Lnstknrort .
Castel . .
Taunusblick . . .
Walluf .
Mainz . . . . . . . . .
Platte.
Schlattgenbad . . . . . i
Langenschwalbach . .
Derselbe Zuschlag wird erhoben , wenn nach
den vorgenannten Orten nur die Hinfahrt
ausgestihrt wird.

e.  Für Rundionrsahrienr
28 Griechische Kapelle über Nero¬

berg , Leichtweishöhle zurück .
Griechisch- Kapelle , Neroberg,
Kaiizelbnche , Rnndsahrweg und
zurück.
Dotzheim über Frauenstem »nd
Schiersiein znrück

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.0 .
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

29.

30.

- .28
- .50
1.—
1 .-
1 .—
1 -
1.—
1.—
1.-
1.—
t .—
1.—
1.—
1.-
1.- »
1. —
1.-
1 .—
t—

1.-
2.—
3.—
3.-
3-
3 .50
4 .50
4 .50

Mk . I -

I.-

1 -

odcr als „ Magermilch " , oder als „ saure
l ( dicke) Milch " , oder alS . ,Buttern,ilch " .

31 . Für sämmtliche im Droschkentari ? nttter
I C von No . 59 bis einschließlich No . 89
atlfgesührten Rnndtourfahrteti , soweit die-
diesetbcn von einspauttige » Droschken auS»
gesührt werden . ,, , } -r~

Nur mit einem Pferde bespannte Droschken
stnd nicht verpflichtet , di« im Droschkentnris unter
16 No . 31, ferner von No . 40 bis etitschlteßlich
No . 45 . von No . 48 bi« einschließlich No . 58 und
unter 1 C von No . 77 bi« einschließlich No . 8»
anztttiehmen . ^ . . . ^ *
Der Poltiei -Prästdettt : K . Prinz v . Ratibo,,
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Berkehr
) in der Kochbrnnneu -Aulagc.
^ 8 57 der Straßenpolizei- Verordnung vom
W. September 19Ü0 bestimmt Folgende«:

1. Kinder unter 10 Jahren ist ohne Begleitung
erwachsener Personen, Kinderwärterinncn jedoch,
die sichi» Ausübung ihres Berufes befinden, über¬
haupt der Aufenthalt in der Kochbrunnen-Anlage
und der Trinkhalle daselbst untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidung, fernerKchen Personen, welche Körbe oder Traglastenend welcher Art mit sich führen, ist der Aufenthalt
i» der Kochbrunnclr-Aulage und Trinkhalle, sowie
her Durchgang durch die Anlage nicht gestattet.

0. In der Zelt vom1. April bis 1. November
iS das Rauchen in der Kochbruiinen-Aulage bis
9 Uhr Vormittags verboten.

4. Das Mitbringcn von Hunden in die
Kochbrunnen-Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brunnenmnsik darf die
Verbiudungsstraße zwischen Tannusstraße und
Kranzplatz mit Fuhrwerk jeder Art uur im Schritt
befahren werden. *

Beschädigungen
öffentlicher Anlagen und Kirchhöfe.

A 56 der Straßenpolizei- Verordnung vom
18. September 1900 bestimmt hierüber Folgende«:

1. In den öffentlichen innerhalb der Stadt
belcgmen Promenaden, in den Baum- und Gurten-
aulage» auf öffentlichen Straßen, Plätzen und
Kirchhöfen ist cs oerbolcn, Rasenplätze und Blnnicn-
becte zu betreten, Zweige, Blumen, Samen oder
Früchte abznbrcchen, ans Bäume zn klettern,Vogel¬
nester anszunchmen und zu zerstören, in den vor¬
handene» Weihern zu fisctM oder Enten und
Schwäne zu jagen oder mit Gegenstände» nach den¬
selben zn werfen, Wege, Beete, Rasenplätze und
Auhcbänke zn verunreinigen und sich ans Bänke
niederzutegrn.

2. Hunde, welche in öffentlichen Anlagen mit¬
genommen werden, dürfen nicht frei nmherlaufe»,
sondern sind an einer kurzen Leine zu führen.

3. Hunde, welche in öffentlichen Anlagen frei
ymherlaufen, lverden cingefangen und sofern der
Eigenthümer nicht zu ermitteln ist, oder eine
Auslösung der Hunde gegen Zahlung des Fang¬
end FuttergeldeS binncu drei Tagen nicht erfolgt,
als herrenlos getödtet.

4. Kinder unter 10 Jahren, welche sich nicht
in Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung ist
die Benutzung der in den öffentlichen Anlagen und
Straßen anfgestellten Ruhebänke, welche die Bc-
»eichming„Kurverwaltung" oder„Bauvcrwaltuug"
trage», untersagt.

Bekanntmachung.
Die Besitzer von Rebpflauzungen in hiesiger

Genmrkung werden auf die Schädlichkeit des an
den Reben vorkommendenPilzes Peronospci-a
vtticola — falscher Mehlthau genannt — aufmerk¬
sam gemach'-,

Derselbk tritt gewöhnlich Anfangs August, oft
auch schon im Juli auf und macht sich dadurch
bemerkbar, daß auf der Oberseite der Rebenblätter
«Mich verschwommeneFlecken entstehen, welche in
ihrer Ausdehnung schnell zunehmen und nach und
nach braun weiden. Me mit dem Pilz behasteten
Blätter fallen rasch ab, wodurch die Reise der
Trauben verhindert wird. Auch die Beeren selbst
werden vom Pilze ergriffen und schrumpfen dann
«in. Eine Wandtafel mit genauer Beschreibung
«nd Abbildung des Pilzes ist im Rathhaus,
Zimmer Ro. 55, ausgehängt.

Ein vorzügliches Mittel gegen die Poronoapora
besitzt man in den: Bespritzen der Rebstöcke mit
einer Lösung, die aus 8 kg frisch gebranntem Kalk
»nd 2kg Kupfervitrioli» t00 Liter Wasser besteht.
Wau hangt Sa» Kupfervitriol in einem Säckchen
über Nacht tu einen Theil des Wassers, damit er
sich anflöst, und löscht mit einem anderen Theile
des Wassers den Kalk ab, um dann beide Lösungen
nach dem Erkalten des Kalkwassers mit dem Reste
der gelammten Wasscrmenge zu vermischen. Diese
bläuliche Flüssigkeit sollte entweder vor aber sogleich
nach der Blüthe angewendet und 4Wochcn daraus
von neuein gebraucht werden. Das Mittel wirkt
Präservativ und hält die Krankheit von den Reben
ab. Darum sollte man mit dem Bespritzen nicht
warten̂ bis sich der Pilz bereits bemerkbar macht.
Gute Spritzen sind diejenigen von Allwciler in
Kadolsszcll(Baden) und von Bermorel in Ville-
franche(RHSne) in Frankreich.

Sind die Triebe und Blättchen der Reben
poch sehr jung, jo nehme mau zmn ersten Bespritzen
der Vorsicht halber die doppelte Menge Wasser,
auch vermeide mau cs, bei vollem Sonnenschein zu
arbeiten. Ein dritte« Bespritzen im August wird
«»r bei besonders heftigem Auftreten des Pilzes
«öthm sein. ■*

Wiesbaden , den9. Juni 1901.
. Der Magistrat. In Vertr. : Körner.

Bekanntmachung.
Donnerstag, de« 20. Juui d. I . , Nach-

Mttuas 4V, Uhr, soll im District „Eutru-
JJhW" Me GraSnutzung von drei städtischen
Wichen öffentlich meistbietend versteigert werden.
L ^ rsamnwvknnst Nachmittags 40. Uhr bei den
DrpÄstncken im District„Entenpiuhk".

Mesb -we» , den 17. Juni 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekauntmachung.
u «N ^ " ag,den 21. Juni d. I . . Nach« .
m Uhr , soll im Garte» de« Pautinenschlößchens,
« der Sonnenberaerstroße8», drr Ertrag van
ttnlgcn KirschbSuwche« öffentlich meistbietend
Oega« Baarzahluug versteigert werden

L . KisammeukmrstNachm. 4 Uhr am
Goilieenbkrgcrstraße Ls.
V Wiesvad« ,- btu 17. Juni 1901.
■... Drr Diagtstrat. I » Vertr.: Körner.

Eingang

B -kauntmachuug.
M., Nachmittags

im Distrstt^Vrühl" der Ertrag von
Mi

4ihr , jt ,
Kirschbaumea öffentlich nieistbictend

chlung versteigert werden,
ffammvckluft Nachmittags um 5 Uhr

gegen gleich
am

Bekanntmachung.
Di« Heberolle über die von den Unternehmern

land- lmd fartzwirthschastlrcher Betriebe im Stadt¬
kreise Wiesbadenz» zahlenden Beiträge zu den
Ausgabe» der Hessen-naffanischen laud-
wirthschafttichen Verufsgeuoffeuschaft für
das Jahr 1900 wird vom 18» Juni l. I . ab
zwei Wochen lang bei der Stadthanptkasse während
der Vormittagsdienststnndeiifür die Betheiligten
zur Einsichtnahme offengeiegt.

Gleichzeitig wird mit der Einziehung der Bei¬
träge vorgcgirngen werden.

Die Uebersicht über die Vcrthrilung des Um-
lagebetrags ist der Heberolle beigefügt und kann
ebenfalls eingefeben werden. Im Uebrigcn wird
auf die Bestimmnngen der 8Z 110 und 111 des
Unfallversichernngsgesetzes für Land- und Forst-
wirthschaft von: 80. Juni 1900 hingewiefen. *

Wiesbaden , den 13. Juni 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Hetz»

Bs â.mrtnrachu»g.
Die Lieferung der Armensärge für die Zeit

vom 1. Juli 1901 dis 31. März 1904 soll im
Submissionswege vergeben werden.

LieferunMnstige werden anfgefordert, ihre
Offerten mit der Antschrift„Angebote anfLieferimg
der Armensärge" bis Samstag , de« 22. Juni
190t, Vormittags 10 Uhr, im Rathhanse,
Zimmer No. 12, einzureichen, wo dieselben alsdann
in Gegenwart etwa erfchicncner Submittenten
eröffnet lverden.

Die Lieferuilgsbedingnilgcn liegen daselbst von
heute ad zur Einsickt offen. *

LLiesvaben, den5. Jini 1901.
Der Magistrat. — Armenverwaltung.

_ Mangold . _

den 17. Juni 1901.
Der Magistrat. I»  Vertr.: Körner.

Staats -Gemeindesteuer.
Die Ausgabe der Steuerzettel für das Rech¬

nungsjahr 1901 hat begonnen. Die Erhebnug der
Steuern und sonstigeil Abgaben erfolgt vomö.Jmu
ab straßenweise mich dem auf dem Stmerzettel an¬
gegebenen Heveplaii. Die Hebetage sind nach den
Anfangsvuchstabrn der Straßen (die auf
dem Stcnerzcttel angegebene Wohnung ist für das
laufende Rechnungsjahr maßgebend) wie folgt
festgesetzt:

0M) am 20. und 21. Juni,
K am 22. und 24. Juni,

STUV am 25.,26. und 27. Jimi,
WYZ und außerhalb des StadtberingS

ani 28. und 29. Juni.
Es liegt im Interesse der Steuerzahler,

datz sie die fest gefetzten»hebetage benutzen,
nur dann ist rasche Beförderung möglich.

Die Beträge, besonders die Pfennige,
sind genau abzuzählen, danrit Wechseln an
der Kasse vermieden wird. *

Wiesbaden, den1. Juni 1901.
Städtische Steuer-Kaffe.

Rathhaus, Erdgeschoß, Zimmer No. 17.
Bekanntmachung.

Die Betheiligten werden davon in Kenutniß
gesetzt, daß die Acciserück Vergütungen für de»
Monat Mai l. I . zur Zahlung angewiesen find.
Die Beträge können gegen Empfangsbestätigung im
Laufe dieses Monats werktäglich in der Ab¬
fertigungsstelle, Frirdrichstraßc 15, Part ., Zimmer
No.1. während der Zeit von9Uhr Vorn:,bis1Uhr
Nachm, und 8—6 Uhr Nachm, in Empfang ge¬
nommen werden.

Die bis zum 30. d. M. Abends nicht erhobenen
Acciserückoergütungeuwerden de» Empfangs¬
berechtigten abzüglich Potzporto durch Postanweisung
übersandt werden. *

Wiesbaden , den 15. Juni 1901.
Städt . Accisc-Amt.

Versteigerung.
Im städtischen Canalbanhof Schwaibacher-

straße No. 8 lverden Freitag , den 21. d. W.,
Mittags 12 Uhrr

84 kg. alte Hanfseile,
100 kg. alte Giimmischlänche und

34 Paar alte Wasscrstiescl
öffentlich meistbietend versteigert. Die Bedinguugen
lverden im Termin bekannt gemacht. *

Wiesbaden , den 15. Juni 1901.
Stadtbauaml, Abtheilung für CanalisationSlvesen.

Bekanutmachnng.
Der Fluchtlinienptau für die verlängerte

Dambachthalstraßcvon der Villa Knpferberg bi»
zum Försterhaus, sowie einer V-rbinduilgsstraße
vom Försterhaus bis zum District„Atter Gcisberg"
hat die Zustnnmustg der Ortspoljzeibehörde erhalten
und wird nunmehr im Rathhaus, I. Obergeschoß,
Zimmer No.88 ». innerhalb der Dienststuuden zu
Jedermanns'Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß § 7 des Gesetzes vom
2. Jnti 1875, brtr. die Anlegung und'Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präcliistoischen, mit beu:
14. d. M. beginnenden Frist von 4 Wochen beini
Magistrat schriftlich anzubringen sind. *

Wiesbaden , den 11. Juni 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Frobenins.

Verdingnng.
Die Aussüürung folgeirdcr Arbeiten:

a) Erdarbciten, Loo» I,
b) Maurerarbeiten, Laos II,
o) Asphal'tircrarbeilen.LooS AI,

Ylr deo Erweiterungsbau der Mittelschule an der
Luisenstraße soll uu Wege der öffentlieiM Aus¬
schreibung verdungen werden.

Verdmgnngsuiiterlageneinschließlich dcr Zeich-
nungen zu Loo» II könne» Vormittags von v bis
12 Uhr gegen Zahlnng von je 50 Pf. für Loo« I
und III, sowie1 Btk. für Loo? II «hne i»id 4 Mk.
mit Zeichnungen auf Zimmer Ro. 41 der neuen
Rathtzanses bezogen werden.

'Verschlossene uitd mit der Aufschrift „H . U. 18,
Loos . .." versehen« Angebote sind spätestens dt«

Montag, den 24. Juni 1901,
B- rmtttngS 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt— imtei

Einhaltung der obigen Loos-Reihenfolge— in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter. *

ZuschlagSfristr4 Woche».
Wiesbaden, den 10. Juni 1901.

Das Stadtbauamt. FrobcninS.

Verdingung.
Die Herstellung von 4 schmiedeeiserner,

Abdeckrahnren mit Klappdeckeln und sonstigen-
Zubehör/ in: Grsammtgewicht vo» etwa 685 kg.,
für 4 neue Kehricht- Sammelgruben soll einichl
Anstrich verdungen werden.

Der für die Ausführung maßgebende Muster¬
rahmen liegt im Depot der Straßenreinigung—
Bleichstraße No. 1 — zur Einsicht auf, woselbst
auch weitere Auskunft ertheilt wird.

Postmäßig verschlossene und mit entsprechender
Aufschrist versehene Angebote werden bis Freitag,
den 21. d. M., BormtttagS 11 Uhr, im
Nathhause, Zimmer No. 43, entgegengenommen.

Znschlagsfrist: 14 Tage. *
Wiesbaden , den 15. Juui 1901.

Stadtbauamt, Abtheilung für Straßenbau.
_Richter.

Verdingung . „
Die Ausführung folgender Arbeiten:

a) Maler- bezw. Anstreicher-Reuovirunasarbeiten
des Vorderhaufes imKönigl.Theater(Zuschaner-
raum), Loos l,

d) Anstreicher-Rcnovirnngsarbeitrn des Bühnen-
haufes im König!. Theater, Loos II,

soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werde::.

Verdingungsunterlagen können Vormittags von
9 bis 12 11hr gegen Zahlung von je 50 Pf. für
Loos I »nd II auf Zimmer No. 41 des neuen
Nathhauses bezogen werden.

Verschlossene.und rnit entsprechender Ausschrist
„H. A. 14 Lass . . . ?*  verse!>ene Angebote
sind spätestens bis

Diertstag, de« 28. Juni d. I .,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzilreichrn.
Die Eröffnlmg der Angebote erfolgt— unter

Elnhaltnng der obigen Loosreikenfolge— in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter. *

Aufchlagssrist : vier Wochen.
Witsbabc « , den 14. Juni 1901.

Stadtbannmt, Abthkilnng für Hochbau.
Der Stadtbailmcistrr:

_Wenzmer , König!. Banratb.
Bekanntmachnug.

Die Herstellung von Betonkappen zwischen
A-Trägci 'n in dem 2. Retortenhaus der GaS-
fabrik an der Mainzer Landstraße soll verdungenwerden.

Hierauf bezügliche Angebote find verschlossen
und mit entsprechender Aufschrfft versehen bis
spätestens

Dicnsiag, drn 25. Juni d. I .,
Vormittags 12 Uhr,

bei der Dircction, Marktstraße 16, Zimmer No. 6,
einzureichen.

Die der Vergebung zu Grunde gelegten Be¬
dingungen und Zeichnungen können während der
Vocmittagsdienstüuiidenauf dem Nenbau-Büreau
in der- Gasfabrik an der Mainzer Landstraßee!n-
geseden»nd die zu verwendenden Angebotsformulare
daselbst in Empfang genommen werden *

Wiesbaden , den 17. Juni 1901.
Der Direktor

der städt. Wasser-, Ga«- u. Elektr.-Werke.
_In Vertr.: Schwegler.

Verdingtlng.
Die Arbeiten zur Herstellung von;

1. ca. 290 lfd. m gern, zweiringigen Canal,
Pros. 187'/2/110 cm, im Kaiser-
Friedrich-Riug (Süd-Ostseite),

2. ca. 65 lfd. m geni. einriugigen Canal,
Pros. 110 60 cm, im Gntenbergplatz
(Westseite),

3. ca. 45 lfd. 121 Betonrohrcaual, Prof.
60/40 cm, im Kaiser -Friedrich-
Ring und

4. ca. 22 lfd. m Betonrohrcanal, Prof.
45/30 cm ebeiwaselbst, einschließlich der
zugellörigen Speciaibautcu,

sollen verdungen werde:,.
Zeichniingennud Berdiilgungsnnterlagenköllnen

während der Bormiltagsdicnststniidenim Rath-
hause, ZinimerRo. 74, eingesehe», die Verdingungs¬
unterlagen im Zinnner Sie.  57 gegen Zahlung von
50 Pf. bezöge:, werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind bis spätestens

Dienstag, den 25. Juni 1901,
Vormittags 11 Uhr,

einzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung der
Angebote in Gegenwart erwa erschienener Bieter
stattfiuden wird. *

Zuschlagsfrist: 3 Woche».
Wiesbaden, den 12. Juni 1901.

Stadtbauamt, Abtheilnng für Cnn.ilisationswcsen.
_ Frensch. _

Bökdinguusi.
Die Arbeiten zur Her stellung eines ca. 180 m

larrgen Slcinzcugrohr -Canals von 25 cm Dnrch-
meffer, eines desgleichen 82 in lang von 35 cm
Durchmesser, sowie von 336 in langen Betonrohr-
Caualsireckender Profile 80/20. 45/80 und
37,5 25 cm, ,>ebst den zugehörigen Tpezialbauten,
in der Wciubergstraße , sollen verdungen werden.

Zeichnungenu. VerdinguugSuuterlagen können
während der Vorniittagsdienststtrndenim Rath¬
hause, Zimmer No. 75, eingeselmi, die Verdingungs¬
unterlagen im Zimmer No. 57 gegen Zahlung von
50 Pf. bezogen werden.

Äerschloffrne und mit entsprechenderAirsschnft
versehene Angebote find bis spätesten« Mittwoch,
den 26. Juni ». I ., Dornrtttags 11 Uhr,
einzureichen, zu welcher Zeit die Eröffining der
Angebote in Gegenwart etwa erschienener Bieter
stattfiuden wird. *

Zuschlagsfrist: 3Wochen.
Wiesbaden , dm 17. Juui 1901.

Stadtbauamt, Abtheilung für CaualisationSwesen.
_ Frensch.__

Samstafl , den ÄS . J « ui d . Js .,
VvTtttittasî 99 Uhr, werden auf dem
Allskade-<Platz im hresigeu Rheinbahnhofe
1100 Gtnck alte Holz - Schwe !leu
öffentlich meistbietend gegen Baarzahlung
versteigert. l?256

WieEbadelt , den 17. Juni 1901.
Kgl . ise»tbahn -Bclriebs-

Jufpection 1.

Grfferrtliche FernsprechÜellrn
' finden sich beim Telegraphenamt(Telegramm-
klnuahmestell«), Rdeiustraße 25, beim Postamt 2,
schützmhofstraße8, beim Postamt 3, Wellritz-
traße 45, und beim Postamt 4, Tauniisstr. 1
Berliner Hof). Sie sind geöffnet im Sommer
!. April bis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter(1. Oktober bis 31. März) von8 Uhr Vor¬
nittags bei dem Telegraphenamt bis 9 Uhr Abends,

bei den Postämtern2, L und 4 bis 8 Uhr Abends.
An Sonn- und Feiertagen find die Fernsprechstellen
bei den Postämtern2, 3 und 4 geschlossen. Die
Gebühr für ein Gespräch mit Theil,wiimcrn des
Stadtferusprechiietzes bis zur Dauer von 3 Min.
beträgt 10 Pf. Im Verkehr mit Theilnehmei-n
in den zum Fernfprechverkelir zugelaffmcn Orten
innerhalb Deutschlands(zur Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis zur
Dauer von 3 Minuten je nach der Entfernung 20,
25, 50 Pf. u. 1 Mk. Hierzu kommen noch 25 Pf.
Eitbotengebühr, sofern die verlangte Person zur
öffentlichm Sprechstelle geholt werden muß. Für
ein dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eines gewöhnlichen Gesprächs erhoben. Von nns
ländischen Orte,, find zum Spreckverkchr-z:W-
lassen: Antwerpen und Brüffel. Gebühr für ein
gewöhnliches Dreiminutengespräch3 Mk., für ein
dringendes Gespräch9 Mk.

Hb eincLampfSchifffahrt.
Kölntsehe und Düsseldorfer üeseikchaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 hia
Cohlenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Schncllfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm, Kaiser und
König“), 10.20 und 12.50 bis Göhl; Mittags 3.20
(an Sonn- und heiei-tagen) bis Bingen; 4.20 bis
Coblenz; Abends 6,20 und 6.35 (Griiterschiff) bis
Bingen; Mittags 1 bis Mannheim; Morgens 10,20
his Düsseldorf und Rotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach ‘Biebrich Morgens 7*/* Uhr.
BUletsu. Auskunft in Wiesbaden hei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364. K307

Dampfer -Fahrten.
Ifnmhiirg-AmerUin-Linie.

(Generalvertr. der Gesellschaft: L. Reitenmayer,
llheinstrasse 21.) T 308

D. „Aldgate“ von Hamburg nach dem La
Bl ata, l4 . Juni 9 Uhr Ym. von Antwerpen. D.
„Alexandria“ von Mamburg mach .Ost-Asien,
15. Juni 12 Uhr 30 Min. JNm. Dover passirt. D.
„Audalusia“ 16. Juni 1 Uhr Vm. in Mamburg.
D. „Aragonia“ 16. Juni in Port Laid. D. „Arca-
dia“ 16. Juni von Shanghai . D. „Armenia“
16. Juni 10 Uhr Vm. in Kewyork. D. „Athen“
15. Juni in Buenos Aires. D. „Austrulia" 15. Juni
von Iiio de Janeiro . S.-D. „Auguste Victoria“
14. Juni 10 Uhr Km. in Kewyork. D. „Bengalin“
von Mamburg nach Baltimore, 14. Juui :> Uhr
Km. in Kewyork. D. „Bosnia“ 15. J-uni 8 Uhr
Vm. in Baltimore. D. „Bmgovia “ 17. Juni 7 Uhr
45 Min. Vm. in Hamburg. 11. „C. Ferd. Laeisz“
16. Juni in Tsingtau. D. „Ghristiania“ 16. Juni
6 Uhr Vm. in Ne-wyork. S.-D. „Columbia“ von
Mamburg nach Kewyork, 14. .Juni 5 Uhr 15 Min.
Km. von Cherbourg. D. „Croatia“ 15. Juni von
St. Thomas via Havre nach Mamburg. S.-D.
„Fürst Bismarck“ 14. Juni Kachln, auf der Elbe
bei Brunshausen. D . „Francia “ 16. Juni 3 Uhr
Vm. in Hamburg. D. „Galieia“ von St. Thomas
nach Hamburg 16. Juni 12 Uhr Mit. in Havre.
D. „Georgia“ von Genua nach Kewyork 15. Juni
1 Uhr 30 Min. Km. von /Neapel. D. „Grat
Waldersee“ 15. Juni 6 Uhr Km. von Newyorli
via Plymouth u. Cherbourg nach Hamburg. I).
„Granada“ 14. Juni von Funchal . D. „Granadia“
von Hamburg nach Neworleans 15. J uni 8 Uhr
20 Min. Km. Cuxhaven passirt. D. „Hercynia“
von Hamburg nach Westindien 14. Juni 8 Uhr
Ah. in Havre. D. „Ithaka “ 14. Juni .2 Uhr Nm.
in Baltimore. D. „Karthago“ 16. Juni von Itio
Grande do Sul. R.-P.-D. „Kiautschou“ 16. Juni
von Shanghai. D. „Pretoria “ von Hamburg via
Boulogne sur Mer und Plymouth nach Kewyork
16. Juni 4 Uhr 10 Min. Km. Cuxhaven passirt.
D. „Sarnia“ 16. Juni "Vm. von Fochow. 11.
„Serbia“ 14. Juni 7 Uhr 45 Min. Ab. in Hamburg.
D. „Sicilia“ von Kewyork nach Genua 16. Juni
2 Uhr Km. in Keapel. D. „Silesia“ 16. Juni
5 Uhr Km. in Ponang. 11. „Valdivia“ von Ham¬
burg nach Kordbrasilien 16. Juni 7 Uhr 40 Min.
Vm. Cuxhaven passirt.

Korddeutseher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmsbrasse 50.) F 308
Letzte Kachrichten lüber.die Bewegungen der

Dampfer der Kewyork- und 'Baltimore-Linien:
■S.-D. „Aller“ nach Genua, 14. Juni 2 Uhr
Km. in Genua. S.-D. „Trave“ nach Genua,
15. Juni 5 Uhr Km. von Kewyork. D. „Hannover“
nach Bremen, 16. Juni 8 Uhr Km. Scilly passirt
II. „Königin Luise“ nach Bremen, 16. Juni 8 Uhr
Km. in Bremerhaven. D. „H. II . Meier“ nach
Baltimore, 14. Juni 12 Uhr Mit. in Baltimore.
D. .„Barbarossa“ nach .Kewyork, 17. Juni 10'/- Uhr
Vm. Soilly passirt . — Brasil- und La Plata-
Linien : D. „Mainz“ nach Bremen, 17. Juni in
in Antwerpen. D. „Aachen“ nacli Vigo, Bremen,
15. Juni von Fuuchal . D. .„Heidelberg“ nach
Brasilien, 15. Juni in Bahia. D. „Trier* nach
Brasilien, 15. Juni von Funchal. D. „Bonn“ nach
La Plata , 16. Juni von Vigo. — Ost-Asien- und
Australien-Linien : D. „Prinz Heinrich“ nach
Bremen, 15. Juni von Genua. 11. „Sachsen“
nach Hamburg, 16. Juni in Kobe. 11.
„Kiautsoliou“ (Hamburg - Amerika - Linie) nach
Ost- Asien, 16. Juni von Shanghai . D.
„Stuttgart“ nach Ost-Asien, 17. Juni in Suez.
11. „König Albert“ mach Ost-Asien, 17. Juni von
Southampton. D. „Wittenberg “ nach Bremen,
14. Juni von Hongkong. II. „Kürnborg“ nach
Bremen, 16. Juni von Kobe. "D. „Würzburg “ nach
Ost-Asien, 14. Juni in Hongkong. D. „Weimar“
nach Bremen, 16. Juni von 'Genua. 11. „Dann¬
stadt“ nach Australien, 16. Juni in Sydney. 11,
Oldenburg nach Australien, 14. Juni in Aden.
— Truppen-Transport -Dampler nach China: II.
„Wittekind“ nach Bremen, 16. Juni von Malta.
D. „Gera“ nach Ost-Asien, 16.Junivou Shanghai.
D. „Rhein“nach Ost-Asien, 16. Juni von Shanghai.
D. „Keckar“ nach Ost-Asien, 17. Juni Quersant
passirt.
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